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1 Hintergrund  und Ausgangssit uation  

1.1  Ausgan gssituation  
Die Entwicklung in der Gemeinde Bienenbüttel war in der Vergangenheit durch Phasen deut-
lichen Einwohnerwachstums gekennzeichnet. Bis heute ist die Wohnbaunachfrage aufgrund 
der hohen Lagegunst sehr ausgeprägt. Dazu tragen vor allem die guten Versorgungsstruktu-
ren innerhalb der Gemeinde, die insbesondere durch die I lmenau sowie die Naturschutzge-
biete Vierenbach bzw. Schierbruch und Forellenbachtal geprägte reizvolle landschaftliche 
Struktur sowie die gute Erreichbarkeit der Oberzentren und Arbeitsplatzschwerpunkte Lüne-
burg und Hamburg bei. Die vollständige Eingliederung in den HVV sowie die Verbesserung 
der Breitbandanbindung werten die Gemeinde Bienenbüttel als Wohnstandort noch zusätzlich 
auf. 

Um die Vitalität  sowie die hohe Lebensqualität langfristig zu erhalten und zu stärken, verfolgt 
die Gemeinde Bienenbüttel bezüglich der wohnbaulichen Entwicklung und der damit einher-
gehenden Einwohnerentwicklung eine Wachstumsstrategie. Deren explizites Ziel ist grund-
sätzlich eine Steigerung der Zahl der Einwohner/innen zur Sicherstellung einer langfristigen 
Auslastung öffentlicher wie private r Inf rastrukturen.  

Allerdings soll die Bevölkerungszahl nur in einem mit den örtlichen Strukturen verträglichen 
Maße ansteigen. Einschränkungen der örtl ichen Wohn- und Lebensqualität z.B. durch nicht-
erwünschte verkehrliche Folgewirkungen sowie eine Überlastung von Versorgungsstrukturen 
durch zu schnelles oder zu umfangreiches Siedlungsflächen- und Bevölkerungswachstum 
sollen unbedingt vermieden werden.  

 

1.2  Aufgaben stellung  und Zielsetzung en 
Dieses Entwicklungskonzept für die Gemeinde Bienenbüttel definiert daher als Rahmen für 
die wohnbauliche Entwicklung für die kommenden Jahre einen ĂKorridor der gesunden Ent-
wicklungñ, der dazu beiträgt, Versorgungsstrukturen zu erhalten und zu stärken sowie 
gleichzeitig negative Folgewirkungen eines zu hohen oder zu schnellen Siedlungsflächen- und 
Bevölkerungswachstums möglichst zu vermeiden. 

Damit sind mehrere Aufgaben- und Zielstellungen für das Entwicklungskonzept verknüpft: 
Eine Strategie für die Gemeinde Bienenbüttel, die auf Bevölkerungswachstum sowie auf Er-
halt und Stärkung von Versorgungsstrukturen zielt, lässt sich auch aus regionalplanerischer 
Perspektive grundsätzlich gut begründen: Aufgrund der Funktionszuschreibung als Grund-
zentrum sollen in der Gemeinde Bienenbüttel auch Versorgungsbedarfe der Bevölkerung aus 
den umliegenden Gemeinden erfüllt werden. Die Stärkung der Versorgungsstrukturen und -
angebote in Bienenbüttel kommt da mit immer auch den Einwohner/innen des Nahbereichs 
zugute.  

Zudem ist der Gemeinde Bienenbüttel ebenfalls durch die Regionalplanung die Schwerpunkt-
aufgabe ĂSicherung und Entwicklung von Wohnstªttenñ zugeschrieben. Die Schaffung von 
Wohnraum in einer zentralen Gemeinde mit stabilem Versorgungs- und Infrastrukturangebot 
sowie attraktiven Bahnanschluss entspricht damit originären regionalplanerischen Zielstellun-
gen. Mit diesem Entwicklungskonzept wird sichergestellt, dass sich die künftige wohnbauli-
che und Bevölkerungsentwicklung in die regionalplanerischen Vorgaben insbesondere des 
Regionalen Raumordnungsprogramms einpasst und damit auch aus Sicht der Regionalpla-
nung zu einer nachhaltigen und gesunden Regionalentwicklung beiträgt.  

Als verbindliche Grundlage für die künftige wohnbaul iche Entwicklung der Gemeinde wirkt 
das Entwicklungskonzept in seiner hauptsächlichen Funktion aber Ănach innenñ. Das Konzept 
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stellt für die Gemeinde Bienenbüttel das zentrale und verbindliche Instrument dar, das die 
siedlungs- und entwicklungspolitischen Zielsetzungen transparent und verlässlich in konkrete 
Aussagen zu Mengen und Formen der künftigen baulichen Entwicklung überführt. Dieses 
Entwicklungskonzept definiert dafür Zielsetzungen für Umfang und Ausprägung einer ver-
träglichen künftigen wohnbaulichen Entwicklung (z.B. in Bezug auf Mengen, Standorte, Bau-
formen, Zielgruppen). 

Damit reagiert die die Gemeinde Bienenbüttel vor allem auch auf fortschreitende Verände-
rungen der Rand- und Rahmenbedingungen der Siedlungsentwicklung: Neben der Zielgruppe 
der (jüngeren) Familien, die klassischerweise besonders im Fokus der Überlegungen zur 
wohnbaulichen Entwicklung steht und vor allem Einfamilienhäuser nachfragt, rücken auf-
grund der demografischen Veränderungen der Bevölkerungsstruktur insbesondere in zentra-
len Gemeinden wie Bienenbüttel vermehrt Wohnbedarfe älterer und kleinerer Haushalte in 
den Mittelpunkt des Interesses.  

Mit diesem Entwicklungskonzept wird auch das Ziel in den Blick genommen, barrierearme 
Wohnungen für die bereits ortsansässige ältere Bevölkerung in der Gemeinde zu schaffen. 
Dieser Zielgruppe soll durch die in diesem Entwicklungskonzept dokumentierten strategi-
schen Überlegungen die Möglichkeit eröffnet werden, in der Gemeinde und damit im ge-
wohnten Lebensumfeld bleiben zu können ï auch wenn das ehemals als Familie bewohnte 
Haus mittlerweile zu groß und im Unterhalt zu aufwendig geworden ist.  

Die beiden Zielsetzungen ĂWohnraum für Senioren aus der Gemeindeñ und ĂZuzug junger 
Familienñ stehen dabei in einem mehrfachen Zusammenhang: Je früher Senioren Einfamili-
enhäuser frei machen (weil sie attraktive Wohnangebote in der Gemeinde finden), desto 
eher stehen Bestandsimmobilien für junge Familien (ohne Neuausweisung von Flächen!) zur 
Verfügung. Zudem ist die Präsenz der Eltern am Ort für v iele junge Familien ein wesentlicher 
Aspekt bei der Überlegung, nach Bienenbüttel zurückzukehren, weil sich damit i.d.R. die Be-
treuungsfrage der Kinder merklich entspannt.  

Um die Umsetzung ihrer wohnbaulichen Entwicklungsüberlegungen zu ermöglichen plant die 
Gemeinde Bienenbüttel eine Änderung des Flächennutzungsplans. Zu deren inhaltlicher Vor-
bereitung wurde ein Arbeitskreis eingerichtet, der über einen Zeitraum von etwa ein em Jahr 
etwa 80 potenzielle Entwicklungsflächen bewertet hat. Die Ergebnisse sind z.T. in der Be-
gründung zur 29. FNP-Änderung dokumentiert.1 Zudem sind die Abwägungs- und Bewer-
tungsergebnisse des Arbeitskreises in einen Katalog potenzieller Entwicklungsflächen in den 
einzelnen Ortsteilen im Gemeindegebiet überführt w orden, der auf der Internetseite der Ge-
meinde Bienenbüttel herunter geladen werden kann.2 

Für die Genehmigung der angestrebten Änderungen des Flächennutzungsplans wird ein Ent-
wicklungskonzept benötigt, das sich möglichst gut in die Entwicklungsüberlegungen des 
Landkreises Uelzen als Träger der Regionalplanung einpasst. Diese finden ihren Ausdruck 
insbesondere in der aktuellen Fassung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP 
2018). Gleichzeitig soll das hier vorgelegte Entwicklungskonzept die gemeindeeigenen stra-
tegischen Ausrichtungen fundieren und als verbindliche Grundlage für die gemeindlichen 
Entwicklungen in den kommenden Jahren wirken. 

 

 

1 Planungsbüro A. Pesel (2018):  Begründung zur 29. Änderung des Flächennutzungsplans OT Eden-

dorf, Neu Steddorf. Gemeinde Bienenbüttel. Landkreis Uelzen. August 2018 

2 https://www.bienen buettel.de/baugebiete.html  [ letzter Zugriff am 5. Juli 2020]  
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1.3  Erarbeitungsprozess  
Grundlage der Erarbeitung dieses Entwicklungskonzeptes war zunächst die empirische Auf-
bereitung der wesentlichen Wirkungszusammenhänge zwischen Baulandausweisungen, Ein-
wohnerstruktur, Wanderungs- und Umzugsverhalten, Auslastung bestehender Infrastr uktu-
ren bzw. entstehenden Ausbaubedarfen sowie Verkehrserzeugung.  

Damit wurde die Möglichkeit eröffnet , alternative Szenarien der wohnbaulichen Entwicklung 
und ihre Folgewirkungen vergleichend gegenüberzustellen, um daraus Entscheidungen in 
Bezug auf eine zu verfolgende Strategie zur wohnbaulichen Entwicklung (z.B. im Hinblick auf 
Volumen, Zielgruppe, Standorte) abzuleiten. 

Konkret wurden für jedes Szenario der wohnbaulichen Entwicklung drei Schritte durchlaufen 
(die den drei von links gesehen Säulen in Abbildung 1 entsprechen): 

¶ Definition des Umfangs des Wohnungsneubaus sowie der realisierten Bauformen 

¶ Abschätzungen der daraus resultierenden Entwicklung der Einwohnerzahl und  
-struktur sowie 

¶ Abschätzungen der aus der Einwohnerentwicklung resultierenden Folgewirkungen für 
verschiedenen Versorgungs- und Leistungsbereiche sowie Verkehrseffekten. 

Die Gegenüberstellung der Szenarien bzw. ihren Folgewirkungen ermöglichte so deren Be-
wertung sowie die Ableitung eines für Bienenbüttel Ăgesunden Entwicklungskorridorsñ (vgl. 
rechte Säule in Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1 Grobstruktur des Vorgehens zur Herleitung eines Ăgesunden Entwicklungskorridorsñ 

Die Plausibilisierung, Diskussion und Bewertung der einzelnen Teilbausteine erfolgten dabei 
zwischen Mai und November 2019 durchgehend prozessbegleitend in verschiedenen Gremi-
en. Insbesondere der bereits angesprochene ĂArbeitskreis Flächennutzungsplanung (AK 
FNP)ñ war eng in die inhaltlichen Überlegungen und Diskussionen zur Erarbeitung des Ent-
wicklungskonzeptes eingebunden. Aber auch im Bauausschuss sowie im Gemeinderat wur-
den die (Zwischen-)Ergebnisse diskutiert und bewertet. In seiner Sitzung vom 4.12.2019 hat 
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sich der Gemeinderat für eines der Szenarien zur wohnbaulichen Entwicklung ausgespro-
chen, das aus seiner Sichte eine vernünftige und gesunde Entwicklung der Gemeinde Bie-
nenbüttel erwarte n lässt.  

Zur Inf ormation und Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohner Bienenbüttels fand im 
November 2019 eine öffentliche Veranstaltung statt . Zudem wurde im Rahmen einer Artikel-
reihe im Infoheft ĂBienenbüttel in formiertéñ unter der Überschrift ĂWie viel Wachstum ist gut 
für Bienenbüttel?ñ über verschiedene Schwerpunktthemen des Entwicklungskonzeptes be-
richtet.  

 

1.4  Struktur dieses Ber ichtes  
Dieser Bericht gliedert sich in drei Hauptteile:  

¶ Die Leitziele und Rahmensetzungen für die künftig e Entwicklung werden in Kapitel 2 
beschrieben. 

¶ Kapitel 3 widmet sich verschiedenen infrastrukturellen Themen- und Aufgabenfeldern. 
Der Fokus liegt dabei insbesondere auf den Bereichen, für die sich aus alternativen 
Pfaden der wohnbaulichen Entwicklung unterschiedliche Folgen für die bestehenden 
Strukturen (z.B. im Hinblick auf Auslastung, Engpässe und Ausbaubedarfe) ergeben. 

¶ Umsetzungsoptionen für den ĂKorridor der gesunden Entwicklungñ werden in Kapi-
tel 4 beschrieben und diskutiert. 

Aus Gründen der Lesbarkeit fokussiert dieses Dokument auf die für das Verständnis der Her-
leitung des ĂKorridors der gesunden Entwicklungñ zentralen Aspekte und Ergebnisse. Teil 
dieses Berichtes ist jedoch zusätzlich ein umfangreicher Foliensatz (im Folgenden als Anhang 
1 bezeichnet), der detaillierte Info rmationen und Ergebnisse aus dem Prozess der Erarbei-
tung des Entwicklungskonzeptes enthält.  
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2 Leitziele und Rahm ensetzungen  

2.1  Leitziele  
Die Entwicklung der Gemeinde Bienenbüttel soll sich in den kommenden 10-15 Jahren an 
den folgenden Leitzielen orientieren:  

(1)  Bienenbüttel soll seine herausgehobene Stellung als verkehrstechnisch gut angebun-
dener und landschaftlich attraktiver Wohnstandort innerhalb des Umlandes von Lü-
neburg sowie des nördlichen Teils des Landkreises Uelzen weiterentwickeln. 

(2)  Die Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsentwicklung in der Gemeinde Bienenbüttel 
soll aufeinander abgestimmt erfolgen.  

(3)  Insbesondere die wohnbauliche Entwicklung soll sich im Rahmen eines ï nachfolgend 
noch genauer beschriebenen3 ï ĂKorridors eines gesunden Wachstumsñ bewegen. 
Damit soll sichergestellt werden, dass das angestrebte Bevölkerungswachstum Ent-
wicklungs- und Stabilisierungschancen in Bereichen wie Einzelhandel, Bildung, Ge-
sundheit, Sport und Kultur eröff net, zugleich aber die infrastrukturelle Leistungsfähig-
keit der Gemeinde nicht überfordert. 4 

(4)  Die Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsentwicklung innerhalb des ĂKorridors eines 
gesunden Wachstumsñ soll vor allem durch Siedlungsentwicklung in den Ortsteilen 
des grundzentralen Bereichs der Gemeinde umgesetzt werden. Dieser soll in Abstim-
mung mit der Regionalplanung des Kreises Uelzen gegenüber seinem aktuellen Zu-
schnitt (ĂKernortñ) um einen Ăerweiterten Kernortñ ergªnzt werden.5 

(5)  Die beschriebene Siedlungsentwicklung soll zu einem möglichst hohen Anteil im In-
nenbereich erfolgen. Das Maß an Flächenneuinanspruchnahme zu Siedlungszwecken 
soll so gering wie möglich ausfallen. 

(6)  Die Potenziale der guten Bahnanbindung der Gemeinde sowie des kürzlich erfolgten 
Beitritts zum HVV sollen möglichst gut genutzt werden, indem Neuansiedlungen mög-
lichst im Einzugsbereich des Bahnhofs erfolgen. Zugleich soll dieser Einzugsbereich 
durch den gezielten Ausbau der Fuß- und Radinfrastruktur so weit wie möglic h erwei-
tert werden.  

 

3 Vgl. Abschnitt 2.2. 

4 Vgl. Kapitel 3. 

5 Vgl. Abschnitt 2.3.2. 
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2.2  Rahme nsetzungen für die künftige E ntwicklung  

2.2.1  Grundlage: Hergeleiteter ĂKorrid or einer gesunden Entwick-
lungñ  

In der vorstehenden Formulierung der Leitziele spielt der ĂKorridor einer gesunden Entwick-
lungñ eine zentrale Rolle.6 Dessen Herleitung und Abstimmung w ar einer der wichtigsten 
Bausteine bei der Erarbeitung des vorliegenden Entwicklungskonzepts.7 Die in den nachfol-
genden Abschnitten genannten Rahmensetzungen für die zukünftige Entwicklung leiten sich 
weitestgehend aus diesem Korridor ab. 

Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses wurden insgesamt elf Szenarien einer möglichen 
wohnbaulichen Entwicklung in der Gemeinde Bienenbüttel betrachtet und auf ihre voraus-
sichtlichen Wirkungen auf die lokale Infrastruktur hin untersucht. Abbildung 2 zeigt das Er-
gebnis dieser Szenarienbetrachtung, auf deren Inhalte i n Kapitel 3 noch ausführlich einge-
gangen wird. 

Im Ergebnis einer planerisch-politischen Diskussion im Zuge des Erarbeitungsprozesses wur-
de ein durch die Szenarien 3.1 und 3.2 gebildeter Korridor als angestrebte Entwicklungsper-
spektive durch den Gemeinderat ausgewählt.8  

Nach Einschätzung der Entscheidungsträger/innen beinhaltet die in diesen Szenarien skizzier-
te Entwicklung den günstigen Kompromiss aus der Stabilisierung von Einzelhandel, Kultur 
und Gesundheitswesen sowie der Begrenzung des infrastrukturell en Ausbaubedarfs im Be-
reich der Kindertagesbetreuung, der Schulen, der Abwasserreinigung sowie des Verkehrs. 
Zugleich eröffnet der ausgewählte Korridor Entwicklungsperspektiven im schulischen Bereich 
sowie bei der hausärztlichen Versorgung.  

Auf die einzelnen infrastrukturellen Themen- und Aufgabenfelder wird in Kapitel 3 noch aus-
führlicher eingegangen. 

 

 

6 Vgl. Abschnitt 2.1. 

7 Vgl. Abschnitt 1.3. 

8 Vgl. die Entscheidung des Gemeinderates der Gemeinde Bienenbüttel vom 04.12.2019. 
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Abbildung 2 Zusammenfassung des Szenarienvergleichs im Rahmen des Erarbeitungsprozesses; 
Wirkungen bis 2025 oben, Wirkungen bis 2030 unten; ausgewählter Korridor aus 
den Szenarien 3.1 und 3.2 jeweils hervorgehoben 
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2.2.2  Umfang der wohnbaul ichen Entwicklung und angestrebtes Be-
völkerungswachstu m 

Der Wohnungsneubau in Bienenbüttel soll sich in den kommenden 10 Jahren in einem Korri-
dor bewegen, der im Mittel etwa 70 fertig gestellten Wohnungen pro Jahr entspr icht.  

Etwa 30% der neu gebauten Wohnungen sollen in Mehrfamilienhäusern entstehen.  

Die vorstehend genannten neuen Wohnungen sollen auf Flächen mit bestehenden Baurech-
ten (Nachverdichtung, Erstneubau, sonstige Situationen nach §34 BauGB9) sowie auf Flächen 
mit neuen Baurechten (Bebauungspläne, Satzungen) entstehen. Schwerpunkt der Entwick-
lung bilden die Ortsteile eines erweiterten grundzentralen Bereichs (Abschnitt 2.2.3).  

Gemäß den in Abschnitt 3.2 genauer erläuterten Prognoseberechnungen entspricht ein Neu-
bauvolumen von 70 Wohneinheiten (WE) pro Jahr in Bienenbüttel einem mittleren Einwoh-
nerwachstum der Gemeinde um etwa 115 Personen pro Jahr. Geht man von einem entspre-
chenden Volumen ab dem Jahr 2020 aus, so läge die Einwohnerzahl von Bienenbüttel im 
Jahr 2030 bei etwa 7.900 Einwohner/innen. 

2.2.3  Kernort und e rweiterter Kernort als grundzentraler Bereich  

Nach aktueller Festsetzung im Regionalplan des Landkreises Uelzen10 ist die Gemeinde Bie-
nenbüttel ein Grundzentrum11 mit den Schwerpunktaufgaben ĂSicherung und Entwicklung 
von Wohnstªttenñ12, ĂSicherung und Entwicklung von Arbeitsstªttenñ13 sowie ĂStandort mit 
besonderen Entwicklungsaufgaben Erholungñ14.  

Grundzentraler Bereich ist laut Regionalplan jedoch nur der Kernort (Ortsteil) Bienenbüttel. 15 
In Verbindung mit dem Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen16 ist hier somit nach 
aktueller Festsetzung der überwiegende Teil des vorstehend genannten Neubauvolumens 
umzusetzen. 

Die vorliegenden Flächenpotenzialanalysen des AK Flächennutzung17 zeigen jedoch, dass die 
Flächenpotenziale im Ortsteil Bienenbüttel hierfür bei we item nicht ausreichen. Gleichwohl 
sollen das angestrebte Neubauvolumen und das damit einhergehende Einwohnerwachstum18 
räumlich konzentriert werden, um eine flächenhafte Zersiedlung mit entsprechend negativen 
Auswirkungen auf Infrastrukturbedarf, Verkehrsme ngen und Landschaftsbild zu vermeiden. 

Aus diesem Grund wird der Kernort (Ortsteil Bienenbüttel) um einen erweit erten Kernort 
ergänzt. Dieser besteht aus den zentrums- und bahnhofsnahen Ortsteilen Steddorf, Hohen-
bostel und Wichmannsburg.  

 

9 Neubau innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen (§34 Baugesetzbuch).  

10 Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Uelzen 2018 (RROP 2018). 

11 RROP 2018, Textziffer 2.2.10. 

12 RROP 2018, Textziffer 2.1.04.  

13 RROP 2018, Textziffer 2.1.05. 

14 RROP 2018, Textziffer 2.1.02.  

15 RROP 2018, Textziffer 2.2.10. 

16 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP 2017), Textziffer 2.1.5: ĂDie Entwick-
lung von Wohn- und Arbeitsstätten soll vorrangig auf die Zentralen Orte und vorhandene Siedlungs-

gebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden.ñ 

17 Vgl. Abschnitt 1.3 sowie Kapitel 4. 

18 Vgl. die Rahmensetzungen hierzu im vorstehenden Abschnitt 2.1.  
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Kernort und erweiterter Kernort sollen gemeinsamen den grundzentralen Bereich bilden. Die-
se Festlegung ist mit der Regionalplanung des Landkreises Uelzen abzustimmen. 

Die Siedlungsentwicklung zur Umsetzung des vorstehend skizzierten Ăgesunden Wachstumsñ 
soll sich im Schwerpunkt innerhalb des auf diese Weise neu definierten grundzentralen Be-
reichs der Gemeinde abspielen, also in den Ortsteilen Bienenbüttel, Steddorf, Hohenbostel 
und Wichmannsburg. Konkret sollen im mehrjährigen Mittel etwa  80%19 aller Baufertigstel-
lungen in der Gemeinde Bienenbüttel in diesen vier grundzentralen Ortsteilen realisiert wer-
den. Bei einem angestrebten Neubauvolumen von 70 WE pro Jahr in der Gemeinde Bienen-
büttel insgesamt entspricht dies etwa 56 WE pro Jahr. 

Für alle anderen Ortsteile steht ï entsprechend den Vorgaben der Regional- und Landespla-
nung die Eigenentwicklung im Vordergrund. Diese wird im nachstehenden Abschnitt genauer 
definiert.  

2.2.4  Eigenentwicklung außerhalb  des grundzentralen Bereichs  

Außerhalb des im vorigen Abschnitt neu definierten grundzentralen Bereichs liegen die Orts-
teile 

¶ Bargdorf, 

¶ Beverbeck, 

¶ Bornsen, 

¶ Edendorf, 

¶ Eitzen I, 

¶ Grünhagen, 

¶ Hohnstorf, 

¶ Niendorf, 

¶ Rieste, 

¶ Varendorf und 

¶ Wulfstorf. 

Diese elf Ortsteile hatten Ende 2018 insgesamt 2.134 Einwohner/innen. Dies entspricht 
knapp 32% der Einwohner/innen der Einheitsgemeinde.  

Leitbild der wohnbaulichen Entwicklung in den genannten Ortsteilen ist die Eigenentwick-
lung. Eigenentwicklung meint, dass der Wohnungsbau in diesen Ortsteilen vor allem den 
Neubaubedarfen der ansässigen Bewohner/innen dient.  

Ein Wohnungsbau mit einer Ausrichtung auf einen Zuzug von außerhalb ist nicht Gegenstand 
der Siedlungsentwicklung in diesen Ortsteilen. Die Ortsteile sollen jedoch in die Lage versetzt 
werden, durch einen moderaten Neubau ihre Einwohnerzahl konstant zu halten bzw. ein sehr 
moderates ï und deutlich unter dem Niveau der Gesamtgemeinde liegendes ï Wachstum der 
Einwohnerzahl im Betrachtungszeitraum bis 2030 zu realisieren. 

Insgesamt soll sich der Wohnungsneubau in den elf Ortsteilen außerhalb des erweiterten 
grundzentralen Bereichs auf 20% der jährlichen Baufertigstellungen20 in der Gesamtgemein-
de beschränken. Bei einem angestrebten Neubauvolumen von 70 WE pro Jahr in der Ein-
heitsgemeinde Bienenbüttel insgesamt entspricht dies etwa 14 WE pro Jahr.  

 

19 Gezählt anhand der Anzahl der Wohnungen (WE), nicht der Wohngebäude. 

20 Im mehrjährigen Mittel, gem essen an der Anzahl der baufertig gestellten Wohnungen (WE), nicht 

der Wohngebäude. 
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3 Handlungs schwerpunkte  

Die vorstehend beschriebenen Zielstellungen und die Rahmensetzungen für die künftige 
Entwicklung entfalten Folgewirkungen für unterschiedliche infrastrukturellen Themen- und 
Aufgabenfelder. Diese werden im Rahmen dieses Kapitels 3 detaillierter beschrieben. 

3.1  Siedlu ngsentwicklung , Neubautätigkeit und  Wohnen  
Wie in Abschnitt 2.2.2 dargestellt, wird für die Betrachtungszeitraum des Entwicklungskon-
zepts ein Wohnungsneubau angestrebt, 

¶ dessen Umfang in etwa 70 Wohneinheiten21 (WE) pro Jahr umfasst, 

¶ von denen im Mittel 20-40% in Mehrfamil ienhäusern entstehen sollen. 

Die wohnbauliche Neubauentwicklung soll zu 80% im erweiterten  grundzentralen Bereich, 
bestehend aus den Ortsteilen Bienenbüttel, Steddorf, Hohenbostel und Wichmannsburg rea-
lisiert werden.22 

Im Rahmen der Herleitung des vorstehenden Entwicklungskorridors wurden insgesamt elf 
alternative Entwicklungsszenarien zur wohnbaulichen Entwicklung betrachtet. Diese definier-
ten sich jeweils aus dem Gesamtvolumen (WE pro Jahr, vgl. Abbildung 3) und dem Antei l der 
Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. 

 

 

Abbildung 3 Bisheriger Umfang des Wohnungsneubaus in Bienenbüttel und daraus abgeleitete 
Gesamtvolumina der untersuchten Szenarien. Das Gesamtvolumen der als Entwick-
lungskorridor ausgewählten Szenarien ist blau markiert. 

 

21 Eine Wohneinheit (WE) ist eine abgeschlossene Wohnung in einer beliebigen Gebäudeform. Die 

Wohnungsgröße ist nicht vorgegeben. Ein Einfamilienhaus besteht aus einer WE, ein Doppelhaus aus 

zwei WE und Reihen- bzw. Mehrfamilienhäusern aus 3 oder mehr WE. 

22 Vgl. die entsprechenden Rahmensetzungen in Abschnitt 2.2. 
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Abbildung 4 Definition der elf u ntersuchten Szenarien aus dem Gesamtvolumen des Neubaus 
(vgl. auch vorstehende Abbildung) und dem Anteil der Wohnungen in Mehrfamilien-
häusern. Als Entwicklungskorridor ausgewählter Szenarienbereich ist blau markiert.  

Das letztendlich gewählte Gesamtvolumen von 70 WE / Jahr erscheint u.a. mit Blick auf die 
für die kommenden Jahre angestehenden Neubauprojekte realistisch: 

¶ Am Kirchenkreisel Niendorfer Straße: 48+12 WE in Mehrfamilienhäusern, abschnitt s-
weise Realisierung 2019-2022 

¶ B-Plan ĂKuhfeldñ, OT Neu-Steddorf: ca. 55 Baugrundstücke in Ein- und Zweifamilien- 
häusern, Bau ab 2020 

¶ Wohnanlage Lindenstraße 6, OT Bienenbüttel, 23 WE in Mehrfamilienhaus (z.T. 
seniorengerecht) 

¶ Neubau Ebstorfer Straße 7, OT Bienenbüttel, 9 WE in Mehrfamilienhaus 

¶ Eitzen I: 5 Bauplätze Einfamilienhäuser, vermarktet in 2019, im Bau 2019-2020 

¶ Hohenbostel: 24 WE in Ein-/Zwei- und Mehrfamilienhäusern, Realisierung 2020-2023 

¶ Kleinere Mehrfamilienhäuser: etwa 20-30 WE 2020-2030 

Für darüber hinausgehende Flächenentwicklungen wurden im Vorfeld der Erarbeitung des 
Entwicklungskonzepts durch den Arbeitskreis Flächennutzungsplanung der Gemeinde Bienen-
büttel eine Vielzahl von potenziellen Entwicklungsflächen auf ihre Eignung und Verfügbarkeit 
hin untersucht. In Verknüpfung  mit den vorstehenden Rahmensetzungen des angestrebten 
Entwicklungskorridors werden daraus in Kapitel 4 Maßnahmen der wohnbaulichen Sied-
lungsentwicklung abgeleitet. 

Grundsätzlich soll bei der Umsetzung des Wohnungsneubaus gemäß dem beschriebenen 
Korridor der Umfang der Neuinanspruchnahme von Flächen zu Siedlungszwecken so gering 
wie möglich gehalten werden. Dazu soll 
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¶ ein möglichst hoher Anteil des Gesamtvolumens von ca. 70 WE / Jahr auf bereits 
bestehenden Siedlungsflächen (Nachnutzungen, Verdichtungen, Umnutzungen) rea-
lisiert werden 

¶ 80% der Entwicklung in den grundzentralen Ortsteilen 23 mit ihrer etwas di chteren 
Siedlungsstruktur realisiert  werden  

¶ ein hoher Anteil an Wohnungen in Mehrfamilienhäusern angestrebt werden 

¶ ein flächensparender Mix an Grundstücksgrößen bei Neuausweisungen realisiert 
werden. 

Neben der wohnbaulichen Entwicklung spielt auch die Entwicklung von gewerblichen Flächen 
eine wichtige Rolle bei der Gemeindeentwicklung. Entsprechend wird auf diese gesondert im 
Abschnitt 3.11 eingegangen. 

 

3.2  Bevölkerung und Sozialstru ktur  
Die Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Bienenbüttel ergibt sich aus einer Überlagerung 

¶ der Alterung der Bestandsbevölkerung 

¶ der Neubau-bedingten Zuwanderung sowie 

¶ der nicht durch den Neubau bedingten Zuwanderung. 

Für die Herleitung des Entwicklungskorridors wurde daher ein Prognosemodell zur Bevölke-
rungsvorausschätzung entwickelt, mit dem die im vorstehen den Abschnitt 3.1 beschriebenen 
alternativen Szenarien der wohnbaulichen Entwicklung im Detail abgebildet werden konnten. 

Dieses Modell, dessen Methodik und Datengrundlagen in Anhang 1 im Detail beschrieben 
sind, umfasst insbesondere die folgenden Modellbausteine: 

¶ im Wohnungsbestand 

o Alterung und Sterbefälle 

o Geburten 

o Nachbezug bei Versterben des letzten Bewohners 

o Wanderungssaldo ohne Neubau- und Nachbezugseffekte 

¶ im Wohnungsneubau (abhängig von betrachtetem Neubauszenario) 

o Zuzüge und gemeindeinterne Binnenumzüge 

o Alterung und Sterbefälle 

o Geburten 

Für eine möglichst optimale Eichung des Modells auf die realen Verhältnisse in Bienenbüttel 
wurden viele der im Modell verwendeten Kennwerte aus einer detaillierten Auswertung des 
Melderegisters der Gemeinde samt aller Veränderungen (Zu- und Fortzüge, Binnenumzüge, 
Geburten, Sterbefälle, Statuswechsel) der Vorjahre ausgewertet.24 

 

23 Gemäß angestrebter Erweiterung gemäß Kapitel 2.2.3. 

24 Vgl. hierzu die entsprechenden Detaildarstellungen in Anhang 1. 
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Besonderes Augenmerk lag dabei u.a. auf die folgenden vier Bevölkerungseffekten im Zu-
sammenhang mit dem Wohnungsneubau. 

 

  

Haushaltsgröße und Altersstruktur  
in neu gebauten Wohnungen 

Nachbezug von Bestandswohnungen,  
die durch einen gemeindeinternen Umzug  
in den Neubau freigezogen werden 

 

 

Schaffung von Wohnraum für junge Familien 
in vorhandenen Einfamilienhäusern durch 
Neubau seniorengerechter Wohnungen  
in Mehrfamilienhäusern 

Rückkehr von Menschen nach Bienenbüttel, 
die ihre Kindheit und Jugend hier verbracht 
haben und Bienenbüttel für Ausbildung oder 
ersten Job verlassen haben 

 

Die entsprechenden Auswertungen sind in Anlage 1 im Detail dargestellt und in die beschrie-
bene Modellbildung eingeflossen. 

Das Ergebnis der Prognose der Bevölkerungsentwicklung in den elf betrachteten Neubausze-
narien aus Abschnitt 3.2 zeigt Abbildung 5. Danach ist bei Umsetzung einer wohnbaulichen 
Entwicklung innerhalb des angestrebten Entwicklungskorridors 

¶ für das Jahr 2025 mit einer Einwohnerzahl von etwa 7.400 Einwohner/innen bzw. 

¶ für das Jahr 2030 mit einer Einwohnerzahl von etwa 7.900 Einwohner/innen  

zu rechnen. 

Auf eine Darstellung der erwarteten Altersstruktur wird an dieser Stelle verzichtet, da auf die 
einzelnen Altersgruppen im Zusammenhang mit den nachstehend beschriebenen sozialen 
Infrastrukturen einge gangen wird. 
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Abbildung 5 Prognostizierte Einwohnerentwicklung der Gemeinde Bienenbüttel in den untersuch-
ten Neubauszenarien. Szenarien, die nicht Teil des ausgewählten Entwicklungskorri-
dors (Szenarien 3.1 und 3.2) sind, sind gegenüber der Darstellung in Anhang 1 farb-
lich zurückgenommen. 

3.3  Kindertagesbe treuung  
Für eine bedarfsgerechte Dimensionierung und Gestaltung der Angebote im Bereich der insti-
tutionellen Kindertagesbetreuung ist zum einen die Entwicklung der Anzahl der Kinder in den 
entsprechenden Altersgruppen von Bedeutung. Von besonderer Relevanz ist jedoch insbe-
sondere die sog. Bedarfsquote, also der Anteil der Kinder einer Altersgruppe, die ein ent-
sprechendes Angebot nachfragt.  

Krippe/U3  

In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Kinder unter drei Jahren, für die Betreuungs-
plätze in Betreuungseinrichtungen nachgefragt wurden, deutlich angestiegen.25 Ursächlich 
dafür sind vor allem gesellschaftliche Entwicklungen, die dazu führen, dass vermehrt beide 
Elternteile nach Mutterschutz und Elternzeit häufig schon früher in ihre beruflichen Tätigke i-
ten zurückkehren möchten und daher mehr Betreuungsplätze für Kinder schon im Krippenal-
ter benötigt werde n.  

Diese Entwicklung ist dabei voraussichtlich noch nicht abgeschlossen: Expertinnen und Ex-
perten gehen davon aus, dass die sogenannte ĂBedarfsquoteñ, also der Anteil der Kinder im 
Alter unter 3 Jahren, für die Betreuungsplätze benötigt werden, in den kommenden Jahren 
sukzessive noch weiter ansteigen wird. Für die im Rahmen der Erarbeitung des Entwick-
lungskonzeptes durchgeführten Modellrechnungen wird von einem sukzessiven Anstieg der 
Bedarfsquote im Bereich ĂKrippe/U3ñ von rund 38% im Jahr 2019 auf 45% im  Jahr 2030 
ausgegangen.26 

 

25 vgl. dazu auch den Abschnitt Kindertagesbetreuung in Anlage 1. 

26 Eigene Setzung in Abstimmung mit der Fachverwaltung. 
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Mit der angestrebten wohnbaulichen Entwicklung in der Größenordnung der Szenarien 3.1 
und 3.2 wäre voraussichtlich ein verhältnismäßig deutlicher Anstieg der Kinder im Alter von 
unter 3 Jahren (=Altersklasse Krippe/U3) verbunden. Unter der getroff enen Annahme, dass 
sich für diese Altersgruppe die Bedarfsquote künftig noch erhöhen wird, ergäben sich die in 
der folgenden Abbildung 6 dargestellten Verläufe der Anzahl der Kinder, für die ein i nstituti-
oneller Betreuungsbedarf artikuliert wird. Relevant sind vor allem die farblich hervo rgehobe-
nen Verläufe für die Szenarien 3.1 und 3.2. 

Nach den Ergebnissen der Bedarfsprognose ist mit einem Anstieg der Anzahl der Kinder mit 
Betreuungsbedarf in der Altersklasse Krippe/U3 auf etwa 95-98 Kinder zu rechnen. Dies ent-
spricht bei dem aktuellen Gruppenteiler von 15 Kindern mehr als sechs Krippengruppen ï da 
sich die maximale Anzahl der Kinder je Krippengruppe bei sieben oder mehr Kindern unter 2 
Jahren von 15 auf 12 reduziert, ist sogar von einem Anstieg auf etwa 7 benötigten Krippen-
gruppen im Jahr 2025 auszugehen.  

Derzeit gibt es in Einrichtungen in der Gemeinde Bienenbüttel 60 Betreuungsplätze (vier 
Gruppen) für die Al tersklasse Krippe/U3. Aktuelle Ausbauüberlegungen betreffen die Schaf-
fung von 30 zusätzlichen Plätzen (zwei Gruppen) auf dann insgesamt 90 institutionelle Be-
treuungsplätze in sechs Gruppen. Eine Umsetzung dieser Planungen passt damit also grund-
sätzlich gut zu den für die Szenarien 3.1 bzw. 3.2. Wenn die wohnbauliche Entwicklung auch 
in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre fortgesetzt wird, könnten zusätzliche Ausbaubedarfe 
entstehen ï die möglichst bei den ggf. schon kurzfristiger anstehenden Ausbauplanungen 
mitgedacht werden sollten (vgl. Abbildung 6). 

 

Abbildung 6 Prognostizierte Entwicklung der Anzahl der Kinder mit Betreuungsbedarf ĂKrippeñ in 
der Gemeinde Bienenbüttel in den untersuchten Neubauszenarien.  

Elementarbereich/Kindergarten  

Die ĂZielgruppeñ f¿r Betreuungsangebote im Elementar- oder Kindergartenbereich wird im 
Wesentlichen durch die 3- bis 6-Jährigen gebildet. Für die Modellrechnungen werden ï leicht 
vereinfachend ï alle 3- bis 5-Jährigen sowie die Hälfte der 6-Jährigen berücksichtigt (Der 
letztgenannte Aspekt gründet auf der Überlegung, dass die andere Hälfte der Kinder dieses 
Altersjahrgangs bereits eingeschult ist).  












































































